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1. Aufstockung eines Investitionsab-

zugsbetrags in einem Folgejahr 
 
Steuerpflichtige können für die künftige An-
schaffung oder Herstellung eines abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagever-
mögens – unter weiteren Voraussetzungen (z. 
B. Investitionsvolumen nur bis zu 200.000 € 
pro Betrieb) – bis zu 40 % der voraussichtli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gewinnmindernd abziehen (sog. Investitions-
abzugsbetrag). 
 
In der steuerlichen Praxis war umstritten, ob 
ein Investitionsabzugsbetrag, der bereits in 
einem Vorjahr abgezogen worden war, ohne 
dabei aber die absolute Höchstgrenze von 
200.000 € je Betrieb oder die relative Höchst-
grenze von 40 % der voraussichtlichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten zu errei-
chen, in einem Folgejahr des Dreijahreszeit-
raums bis zum Erreichen der genannten 
Höchstgrenzen aufgestockt werden darf. 
 

Diese Frage hat der Bundesfinanzhof nunmehr 
in seinem Urteil vom 12.11.2014 positiv be-
schieden. Zwar lassen sich nach seiner Auffas-
sung weder im Gesetzeswortlaut noch aus der 
Systematik des Gesetzes eindeutige Anhalts-
punkte für die eine oder die andere Auffassung 
finden. Sowohl die historische Entwicklung 
des Gesetzes als auch der Gesetzeszweck spre-
chen aber für die Zulässigkeit späterer Aufsto-
ckungen eines für dasselbe Wirtschaftsgut 
bereits gebildeten Investitionsabzugsbetrags.  
 
2. Unterschiedliche Beurteilung von 

Fahrten zwischen Wohnung und 
Betriebsstätten bei Selbstständigen 

 
Regelmäßige Fahrten eines Betriebsinhabers 
zwischen seinem häuslichen Büro und dem 
Sitz seines einzigen Auftraggebers stellen 
„Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstät-
te“ dar und können entsprechend nur mit der 
„Entfernungspauschale“ angesetzt werden; auf 
die Höhe der tatsächlichen Fahrtkosten kommt 
es hingegen nicht an. Diese Entscheidung traf 
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der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 
22.10.2014. 
 

Betrieblich genutzte Räume, die sich in der im 
Übrigen selbst genutzten Wohnung des Steu-
erpflichtigen befinden, können wegen ihrer 
engen Einbindung in den privaten Lebensbe-
reich nicht als Betriebsstätte angesehen wer-
den. 
 

Fahrtkosten eines Selbstständigen zu ständig 
wechselnden Betriebsstätten, denen keine be-
sondere zentrale Bedeutung zukommt, sind mit 
den tatsächlichen Kosten und nicht nur mit der 
Entfernungspauschale abzugsfähig. Darauf 
legte sich der Bundesfinanzhof in seiner Ent-
scheidung vom 23.10.2014 fest. 
 

Im Unterschied zum Urteil des BFH vom 
22.10.2014 lag bei der zweiten Entscheidung 
nicht nur eine Betriebsstätte vor, sondern stän-
dig wechselnde Tätigkeitsorte und damit meh-
rere Betriebsstätten. Da keinem dieser Tätig-
keitsorte eine zentrale Bedeutung beigemessen 
werden konnte, sind in diesen Fällen die Auf-
wendungen nicht auf die Entfernungspauscha-
le von 0,30 € für jeden Entfernungskilometer 
begrenzt, wenn der Steuerpflichtige auf stän-
dig wechselnden Einsatzstellen, unabhängig 
vom Einzugsbereich, tätig ist. In diesen Fällen 
sind grundsätzlich die tatsächlichen Aufwen-
dungen für die Fahrten absetzbar. 
 

Anmerkung: Auch nach der Änderung des 
Reisekostenrechts zum 1.1.2014 sind die 
Fahrtkosten zu ständig wechselnden Tätig-
keitsorten grundsätzlich unbeschränkt als Be-
triebsausgaben abziehbar. Aufwendungen für 
die Wege zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte sind jedoch keine Reisekosten. Ihr Ab-
zug richtet sich nach den Regelungen zur Ent-
fernungspauschale. 
 

3. Benzinkosten trotz Anwendung der 
1-%-Regelung abziehbar? 

 

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Düsseldorf vom 04.12.2014 sind die von ei-
nem Steuerpflichtigen selbst getragenen Ben-
zinkosten, trotz Bewertung der privaten Nut-
zung nach der 1-%-Methode, insgesamt als 
Werbungskosten abziehbar. 
 

Dies gilt für die auf berufliche Fahrten entfal-
lenden Benzinkosten, weil sie zur Erzielung 
des in Barlohn bemessenen Teils des Arbeits-
lohns (Festgehalt und Provision) aufgewendet 
wurden und als durch diese Einnahmen veran-
lasste Werbungskosten abziehbar sind. Aber 
auch die für die Privatfahrten aufgewendeten 
Benzinkosten können als Werbungskosten 
steuerlich angesetzt werden, weil sie zum Er-
werb von Sachlohn in Gestalt der privaten 
Kfz-Nutzung aufgewendet wurden. 
 

Der Abzug dieser Werbungskosten ist nicht 
deshalb zu versagen, weil der Wert der Privat-
nutzung nach der 1-%-Regelung ermittelt wur-
de. Diese betrifft allein die Bewertung der 
Einnahme, nicht aber den Werbungskostenab-
zug. Es ist Sache des Arbeitnehmers, seine 
Werbungskosten nachzuweisen; eines Fahr-
tenbuches bedürfe es aber nicht. Durch den 
Abzug individueller Werbungskosten auch bei 
Anwendung der 1-%-Regelung wird die Un-
gleichbehandlung zwischen Arbeitnehmern, 
deren Arbeitgeber alle Kosten tragen, und 
Arbeitnehmern, die die Pkw-Kosten teilweise 
selbst tragen müssen, abgemildert. 
 

Anmerkung: Diese Entscheidung ist noch 
nicht rechtskräftig. Das Finanzgericht Düssel-
dorf hat die Revision zum Bundesfinanzhof 
(BFH) zugelassen (BFH Az. VI R 2/15), der 
dem Grund nach in seiner Entscheidung vom 
18.10.2007 anderer Auffassung war. Betroffe-
ne Steuerpflichtige können nunmehr die Aus-
gaben in der Steuererklärung ansetzen und bei 
Ablehnung durch die Finanzverwaltung auf 
das anhängige Verfahren beim BFH hinwei-
sen. Ob dieser nunmehr seine Meinung ändert, 
wird sich zeigen müssen. 
 

4. Schätzung der Besteuerungsgrund-
lagen bei fehlenden Buchfüh-
rungsunterlagen 

 

Kann die Finanzbehörde die Besteuerungs-
grundlagen des Steuerpflichtigen nicht ermit-
teln oder berechnen, darf sie sie schätzen. Das 
wird sie insbesondere dann tun, wenn der 
Steuerpflichtige über seine Angaben keine 
ausreichenden Aufklärungen zu geben vermag. 
Das Gleiche gilt, wenn der Steuerpflichtige 
Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den 
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Steuergesetzen zu führen hat, nicht vorlegen 
kann oder wenn die Buchführung oder die 
Aufzeichnungen der Besteuerung nicht zu-
grunde gelegt werden. Auf ein Verschulden 
kommt es nicht an.  
 
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Sachsen-Anhalt vom 2.7.2014 kann die Un-
schärfe, die jeder Schätzung anhaftet, im All-
gemeinen vernachlässigt werden. Soweit sie 
sich zuungunsten des Steuerpflichtigen aus-
wirkt, muss er sie hinnehmen, wenn er den 
Anlass für die Schätzung gegeben hat.  
 
Zur Schätzung werden die sog. amtlichen 
Richtsatzsammlungen der Finanzverwaltung 
verwendet. Diese sind zwar keine Rechtsnor-
men, sondern Anhaltspunkte, um Umsatz und 
Gewinn der Gewerbetreibenden zu verproben 
und bei Fehlen einer Buchführung zu schätzen. 
Andererseits ist mangels besserer Anhalts-
punkte von den auf Erfahrungssätzen der ein-
zelnen Branchen beruhenden Richtsätzen aus-
zugehen, wenn auf Aufzeichnungen des Steu-
erpflichtigen nicht zurückgegriffen werden 
kann. Von den Richtsätzen kann oder muss 
jedoch wegen besonderer Verhältnisse des 
jeweiligen Betriebes abgewichen werden, 
wenn diese beweiskräftig aufgezeigt werden. 
 
Anmerkung: Steuerpflichtige mit Gewinnen, 
die die Richtsatzsammlung der Finanzverwal-
tung weit übersteigen, könnten versucht sein, 
durch eine Schätzung anhand der Richtsätze 
Steuerersparnisse mitzunehmen. Werden aber 
über mehrere Jahre keine Gewinnermittlungen 
vorgelegt, kann die Finanzverwaltung die 
Schätzung um einen Unsicherheitszuschlag 
anheben. Des Weiteren könnte sie eine Be-
triebsprüfung oder sogar eine Fahndungsprü-
fung anordnen.  
 
5. Gewerbesteuerliche Abfärbewir-

kung von geringfügigen gewerbli-
chen Einkünften bei Einkünften aus 
selbstständiger Tätigkeit 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) stellt in mehreren 
Urteilen vom 27.8.2014 klar, dass die Einkünf-
te einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR), die hauptsächlich Einkünfte aus selbst-
ständiger Arbeit erzielt und daneben in gerin-

gem Umfang eine gewerbliche Tätigkeit aus-
übt, dann nicht insgesamt zu gewerblichen 
Einkünften umqualifiziert – und damit nicht 
gewerbesteuerpflichtig – werden (sog. Abfär-
bewirkung), wenn die gewerblichen Umsätze 
eine Bagatellgrenze nicht übersteigt. 
 
In einem Fall waren die Gesellschafter der 
GbR als Rechtsanwälte und Insolvenzverwal-
ter tätig. In einigen Fällen wurde in den Streit-
jahren jedoch keiner der Gesellschafter, son-
dern ein angestellter Rechtsanwalt zum (vor-
läufigen) Insolvenzverwalter oder Treuhänder 
bestellt.  
Der BFH sah die Rechtsanwalts-GbR als ge-
werblich tätig an, soweit sie einem angestell-
ten Rechtsanwalt die eigenverantwortliche 
Durchführung von Insolvenzverfahren über-
trägt. Ihre Einkünfte werden dadurch jedoch 
nicht insgesamt zu solchen aus Gewerbebe-
trieb umqualifiziert, wenn die Nettoumsatzer-
löse aus dieser auf den Angestellten übertra-
genen Tätigkeit 3 % der Gesamtnettoumsatzer-
löse der Gesellschaft und den Betrag von 
24.500 € im Veranlagungszeitraum nicht über-
steigen. 
 
In einem weiteren Verfahren vom selben Tag 
verneint der BFH auch die Umqualifizierung 
der künstlerischen Tätigkeit einer GbR in ge-
werbliche Einkünfte, weil die gewerblichen 
Umsätze diese Grenzen nicht überschritten. 
Anders sah es der BFH in einem Verfahren 
ebenfalls vom gleichen Tag, in dem eine frei-
beruflich tätige Werbeagentur die o. g. Grenze 
mit den erzielten gewerblichen Umsätzen 
überschritten hatte. Hier wurden nunmehr 
auch die freiberuflichen Einkünfte in gewerb-
liche umqualifiziert. 
 
Anmerkung: Nach diesen Grundsatzentschei-
dungen führt eine gewerbliche Tätigkeit dann 
nicht zu einer Umqualifizierung der freiberuf-
lichen in gewerbliche – und damit gewerbe-
steuerpflichtige – Einkünfte, wenn es sich um 
eine gewerbliche Tätigkeit von äußerst gerin-
gem Umfang handelt. Dies ist nach Auffas-
sung des BFH dann der Fall, wenn sie wie 
vorhin erwähnt 3 % der Gesamtnettoumsätze 
der GbR und den Betrag von 24.500 € nicht 
übersteigen. Bitte beachten Sie, dass diese 
Grenze in der Praxis übers Jahr häufig schwer 
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einzuschätzen und u. U. schnell überschritten 
ist. Lassen Sie sich hier beraten und Alter-

nativen aufzeigen! 

 
6. Aufwendungen für die Betreuung 

eines Haustieres als haushaltsnahe 
Dienstleistung steuerbegünstigt 

 
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat mit 
Urteil vom 4.2.2015 Tierbetreuungskosten als 
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen anerkannt und damit der Auffassung 
der Finanzverwaltung widersprochen. 
 
In dem entschiedenen Fall ließen Steuerpflich-
tige ihr Haustier (eine Katze) während ihrer 
Abwesenheit von einer Tier- und Wohnungs-
betreuerin beaufsichtigen. Dafür bezahlten sie 
insgesamt 302,90 €. Die Rechnungen wurden 
per Überweisung beglichen. Mit der Einkom-
mensteuererklärung beantragten sie eine Steu-
erermäßigung für die Inanspruchnahme haus-
haltsnaher Dienstleistungen. 
 
Entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung 
kam das FG zu dem Entschluss, dass die Ver-
sorgung von Haustieren einen engen Bezug zur 
Hauswirtschaft des Halters hat und deshalb 
von der Steuerbegünstigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen erfasst wird.  
 
Nach dieser Vorschrift ermäßigt sich die tarif-
liche Einkommensteuer auf Antrag um 20 % 
(höchstens 4.000 €) der Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienst-
leistungen, die im Haushalt des Steuerpflichti-
gen erbracht werden.  
 
Anmerkung: Wegen der grundsätzlichen Be-
deutung hat das FG die Revision zum Bundes-
finanzhof (BFH) zugelassen. Insofern ist diese 
Entscheidung noch nicht rechtskräftig. Das 
letzte Wort hat jetzt der BFH. 
 
7. TERMINSACHE: Zuordnung eines 

gemischt genutzten Gegenstan-
des/Gebäudes zum Unternehmen  

 
Ein Unternehmer kann die Umsatzsteuer für 
Lieferungen und sonstige Leistungen, die von 
einem anderen Unternehmer für sein Unter-
nehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer 

abziehen. Für das Unternehmen wird eine 
Leistung bezogen, wenn sie zur Verwendung 
für Zwecke einer nachhaltigen und gegen Ent-
gelt ausgeübten Tätigkeit verwendet wird. 
 
Ist ein Gegenstand - also z. B. auch ein her-

gestelltes Einfamilienhaus - sowohl für den 

unternehmerischen Bereich als auch für 

den nicht unternehmerischen privaten Be-

reich des Unternehmers vorgesehen (ge-

mischte Nutzung), muss der Unternehmer 

den Gegenstand seinem Unternehmen zu-

ordnen. Die Zuordnung eines Gegenstands 

zum Unternehmen erfordert eine durch 

Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsent-

scheidung, die zeitnah zu dokumentieren 

ist. Dabei ist die Geltendmachung des Vor-
steuerabzugs regelmäßig ein gewichtiges Indiz 
für, die Unterlassung eines möglichen Vor-
steuerabzugs ein ebenso gewichtiges Indiz 
gegen, die Zuordnung eines Gegenstands zum 
Unternehmen. Gibt es keine Beweisanzeichen 
für eine Zuordnung zum Unternehmen, kann 
diese nicht unterstellt werden! 
 
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Ent-
scheidungen geklärt, dass die Zuordnungsent-
scheidung spätestens und mit endgültiger Wir-
kung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteu-
ererklärung für das Jahr, in das der Leistungs-
bezug fällt, nach außen dokumentiert werden 
kann. Der letztmögliche Zeitpunkt hierfür 

ist der 31. Mai des Folgejahres. 

 

Bitte beachten Sie! Erfolgt dies nicht, gilt das 
Gebäude insgesamt als nicht zugeordnet, so-
dass alle Leistungsbezüge bis zu einer evtl. 
Änderung der Zuordnung für den nicht unter-
nehmerischen Bereich bezogen gelten und den 
Vorsteueranspruch ausschließen. Eine Berich-
tigung des Vorsteuerabzuges aus diesen Leis-
tungsbezügen ist ebenfalls ausgeschlossen. 
 
Um die Gefahr des Verlustes des Vorsteu-

erabzugs zu vermeiden, sollte der Unter-

nehmer spätestens bis zum 31. Mai des 

Folgejahres zwingend durch eine gegenüber 

dem Finanzamt abgegebene schriftliche 

Erklärung dokumentieren, dass er das Ge-

bäude seinem Betriebsvermögen (zu emp-

fehlen i. d. R. zu 100 %) zuordnen will. Bit-

te lassen Sie sich im Bedarfsfalle beraten! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.4.2015 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

28.4.2015 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2015: Februar = 106,5; Januar = 105,5 
2014: Dezember = 106,7; November = 106,7; Oktober = 106,7;  
September = 107,0; August = 107,0; Juli = 107,0; Juni = 106,7;  
Mai = 106,4; April = 106,5; März = 106,7; Februar = 106,4;Januar = 105,9 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 


